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Mitbringen von Schußwaffen und Munition 
§ 38. (1) Mitbringen von Schußwaffen und Munition ist deren Verbringen durch persönlichen 

Transport im Rahmen einer Reise. 
(2) Schußwaffen und Munition für diese dürfen von Menschen mit Wohnsitz in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union in das Bundesgebiet mitgebracht werden, sofern diese Waffen in 
einem dem Betroffenen ausgestellten Europäischen Feuerwaffenpaß eingetragen sind und deren 
Mitbringen von der nach dem Ort des beabsichtigten Aufenthaltes oder, im Falle der Durchreise, des 
Grenzübertrittes im Bundesgebiet zuständigen Behörde bewilligt worden ist. Der Antrag kann auch bei 
der für den Mittelpunkt der Lebensbeziehungen zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde 
eingebracht werden. Die Bewilligung kann für die Dauer von bis zu einem Jahr erteilt werden, wenn 
keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß das Mitbringen der Waffen durch den 
Feuerwaffenpaßinhaber die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit in Österreich gefährden könnte. Sie 
ist in den Europäischen Feuerwaffenpaß einzutragen und kann mehrfach um jeweils ein Jahr verlängert 
werden. 

(3) Einer Bewilligung nach Abs. 2 bedürfen nicht 
 1. Jäger und Nachsteller historischer Ereignisse für bis zu fünf Schusswaffen der Kategorie B oder 

C, ausgenommen Faustfeuerwaffen, und dafür bestimmte Munition und 
 2. Schießsportausübende für bis zu fünf Schusswaffen der Kategorie B oder C sowie für 

Schusswaffen gemäß § 17 Abs. 1 Z 7 und 8 und dafür bestimmte Munition, 
sofern diese Schusswaffen in einem von deren Wohnsitzstaat ausgestellten Europäischen 
Feuerwaffenpass eingetragen sind und der Betroffene als Anlass seiner Reise je nachdem eine bestimmte 
Jagd- oder Sportausübung oder die Teilnahme an historischen Nachstellungen nachweist. 

(4) Wer Schußwaffen und die dafür bestimmte Munition auf Grund eines Europäischen 
Feuerwaffenpasses mitgebracht hat, muß diesen und - in den Fällen des Abs. 3 - den Nachweis für den 
Anlaß der Reise mit sich führen und diese Dokumente den Organen der öffentlichen Aufsicht auf 
Verlangen zur Überprüfung übergeben. 

(5) Ausländischen Staatsoberhäuptern, Regierungsmitgliedern, diesen vergleichbaren 
Persönlichkeiten und deren Begleitpersonen kann die Grenzübergangsstelle, über die die Einreise 
erfolgen soll, nach Zustimmung des Bundesministers für Inneres von Amts wegen eine Bewilligung 
gemäß Abs. 2 erteilen. Im Falle der Einreise über eine Binnengrenze (§ 1 Abs. 9 des 
Grenzkontrollgesetzes, BGBl. Nr. 435/1996) tritt an die Stelle der Grenzübergangsstelle jene 
Waffenbehörde, die der Bundesminister für Inneres damit im Einzelfall betraut; sie erteilt die Bewilligung 
mit Wirksamkeit ab dem Zeitpunkt des Grenzübertrittes. 

Einfuhr von Schusswaffen der Kategorie B 
§ 39. (1) Schusswaffen der Kategorie B und Munition für Faustfeuerwaffen (§ 24) dürfen nur auf 

Grund eines Waffenpasses, einer Waffenbesitzkarte oder der in Abs. 2 bezeichneten Bescheinigung aus 
einem Drittstaat in das Bundesgebiet eingeführt werden. Diese Urkunden bilden Unterlagen für die 
Überführung in ein Zollverfahren. § 38 bleibt unberührt. 

(2) Menschen, die im Bundesgebiet keinen Wohnsitz haben, kann die zuständige österreichische 
Vertretungsbehörde auf Antrag die Bewilligung erteilen, die für ihren persönlichen Bedarf bestimmten 
Schusswaffen der Kategorie B samt Munition bei der Einreise in das Bundesgebiet einzuführen, sofern 
die Betroffenen diese Schußwaffen in ihrem Wohnsitzstaat besitzen dürfen und keine Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß durch die Einfuhr dieser Waffen die öffentliche Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit gefährdet würde. Die Bewilligung ist zu versagen, wenn der Betroffene nicht ausreichend an 
der Feststellung des Sachverhaltes mitwirkt. Die Erteilung der Bewilligung ist durch die Ausstellung 
einer Bescheinigung mit einer Gültigkeitsdauer bis zu drei Monaten zu beurkunden. 

(2a) Bei der Durchführung des Verfahrens vor der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde 
gilt abweichend vom AVG Folgendes: 
 1. § 10 Abs. 1 letzter Satz AVG gilt nur für in Österreich zur berufsmäßigen Parteienvertretung 

befugte Personen. 
 2. Die Zustellung hat durch Übergabe in der Behörde oder, soweit die internationale Übung dies 

zulässt, auf postalischem Wege oder elektronisch zu erfolgen; ist dies nicht möglich, so ist sie 
durch Anschlag an der Amtstafel der Behörde vorzunehmen. 

 3. Die §§ 76 bis 78 AVG sind nicht anzuwenden. 
(3) Ausländischen Staatsoberhäuptern, Regierungsmitgliedern, diesen vergleichbaren 

Persönlichkeiten und deren Begleitpersonen, die in ihrem Wohnsitzstaat zum Besitz der Schusswaffen der 
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(7) Ermächtigten Gewerbetreibenden gebührt vom Besitzer des gekennzeichneten Gegenstandes für 
ihre Tätigkeit gemäß Abs. 3 ein angemessenes Entgelt. 

Erbschaft oder Vermächtnis 
§ 43. (1) Befinden sich im Nachlaß eines Verstorbenen Schusswaffen der Kategorie B, 

Kriegsmaterial oder verbotene Waffen, so hat derjenige, in dessen Obhut sich die Gegenstände im Erbfall 
befinden, dies unverzüglich der Behörde oder - sofern es sich um Kriegsmaterial handelt - der nächsten 
Militär- oder Sicherheitsdienststelle anzuzeigen. Die Behörde hat gegebenenfalls die Sicherstellung oder 
vorläufige Beschlagnahme dieser Gegenstände zu veranlassen oder die zur sicheren Verwahrung 
erforderlichen Anordnungen zu treffen. 

(2) Gemäß Abs. 1 sichergestellte oder beschlagnahmte Gegenstände sind 
 1. an den Erben oder Vermächtnisnehmer, wenn dieser innerhalb von sechs Monaten, gerechnet ab 

dem Erwerb des Eigentums, die erforderliche Berechtigung zum Besitz dieser Gegenstände 
nachzuweisen vermag oder 

 2. an eine andere vom Erben oder Vermächtnisnehmer namhaft gemachte Person, wenn diese zum 
Besitz dieser Gegenstände berechtigt ist, 

auszufolgen. Anzeige- und Meldepflichten gemäß § 28 treffen in diesen Fällen die ausfolgende Behörde. 
(3) Sind Schusswaffen der Kategorie B, Kriegsmaterial oder verbotene Waffen keinem Berechtigten 

auszufolgen oder war die Vernichtung des Kriegsmaterials erforderlich, geht das Eigentum daran auf den 
Bund über. Dem Erben oder Vermächtnisnehmer ist eine angemessene Entschädigung zu gewähren, wenn 
es dieser binnen sechs Monaten ab Eigentumsübergang verlangt und der Erblasser zum Besitz dieser 
Gegenstände befugt war. Für Kriegsmaterial leistet diese Entschädigung der Bundesminister für 
Landesverteidigung. 

(4) Der Antrag eines Erben oder Vermächtnisnehmers auf Erteilung der Berechtigung oder auf 
Erweiterung einer bestehenden Berechtigung, die für den Besitz eines gemäß Abs. 1 sichergestellten 
Gegenstandes erforderlich ist, bedarf keiner weiteren Rechtfertigung, sofern es sich nicht um 
Kriegsmaterial oder verbotene Waffen handelt. Die Frist des Abs. 2 Z 1 läuft jedenfalls bis zur 
Entscheidung über diesen Antrag. 

(5) Wurden die Gegenstände nicht sichergestellt oder vernichtet und dem Erben oder 
Vermächtnisnehmer keine Bewilligung zum Besitz erteilt, hat er die noch in seiner Obhut befindlichen 
Gegenstände der Behörde binnen zwei Wochen nach Eintritt der Rechtskraft der behördlichen 
Entscheidung spätestens binnen sechs Monaten abzuliefern oder einem zum Erwerb solcher Waffen 
Befugten zu überlassen. Bis zum Ablauf dieser Frist ist der Besitz der Gegenstände in diesen Fällen 
erlaubt. 

(6) Sind in Abs. 1 genannte Gegenstände im Erbfalle in der Obhut eines Menschen, der das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, trifft die Anzeigepflicht dessen gesetzlichen Vertreter. § 11 Abs. 2 
gilt. 

(7) Erben oder Vermächtnisnehmer haben eine Schusswaffe der Kategorie C innerhalb von sechs 
Monaten ab Erwerb des Eigentums gemäß § 33 zu registrieren. Die Registrierung bedarf keiner weiteren 
Begründung. 

Bestimmung von Schußwaffen 
§ 44. Die Behörde stellt auf Antrag fest, welcher Kategorie eine bestimmte Schußwaffe zuzuordnen 

ist und gegebenenfalls ob nur bestimmte Regelungen dieses Bundesgesetzes (§ 45) auf sie anzuwenden 
sind. Im Falle von Schusswaffen, die Kriegsmaterial sind, trifft diese Feststellung der Bundesminister für 
Landesverteidigung. Die Behörde hat dem Bundesminister für Inneres eine Abschrift des rechtskräftigen 
Bescheides zu übermitteln. Der Bundesminister für Inneres sowie der Bundesminister für 
Landesverteidigung sind ermächtigt, die Ergebnisse der aufgrund dieser Bestimmung geführten Verfahren 
im Internet zu veröffentlichen. 

8. Abschnitt 
Ausnahmebestimmungen für bestimmte Waffen, Zwecke und Personen 

Ausnahmebestimmung für bestimmte Waffen 
§ 45. Auf 

 1. Schusswaffen mit Luntenschloss-, Radschloss- und Steinschlosszündung sowie einschüssige 
Schusswaffen mit Perkussionszündung, 
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 2. andere Schußwaffen, sofern sie vor dem Jahre 1871 erzeugt worden sind, 
 3. Schußwaffen, bei denen die Geschosse durch verdichtete Luft (Druckluftwaffen) oder unter 

Verwendung von Kohlensäure entstandenen Gasdruck (CO2-Waffen) angetrieben werden, sofern 
das Kaliber nicht 6 mm oder mehr beträgt, 

 4. Zimmerstutzen und 
 5. andere Arten minderwirksamer Waffen, die der Bundesminister für Inneres durch Verordnung als 

solche bezeichnet, 
sind lediglich die §§ 1, 2, 6 bis 17, 35 bis 38, 40, 44 bis 49, 50 Abs. 1 Z 2, 3, 5, Abs. 2 und 3, 51 mit 
Ausnahme von Abs. 1 Z 2 und 4 bis 8 sowie 52 bis 55 und 57 dieses Bundesgesetzes anzuwenden. 

Ausnahmebestimmungen für bestimmte Zwecke 
§ 46. Dieses Bundesgesetz gilt nicht 

 1. für die Benützung von Waffen zu szenischen Zwecken und mit diesen zusammenhängenden 
Tätigkeiten im Rahmen des Bühnenbetriebs oder einer Filmproduktion, soweit es sich jedoch um 
Schußwaffen handelt nur dann, wenn sie zur Abgabe eines scharfen Schusses unbrauchbar 
gemacht worden sind; 

 2. für die Beförderung oder Aufbewahrung von Waffen und Munition 
 a) durch öffentliche Einrichtungen, denen die Beförderung oder Aufbewahrung von Gütern 

obliegt, und 
 b) durch Unternehmungen, die nach den gewerberechtlichen Vorschriften 

zur Beförderung oder Aufbewahrung von Gütern befugt sind. 
Ausnahmebestimmungen für bestimmte Personen 

§ 47. (1) Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden 
 1. auf die Gebietskörperschaften; 
 2. auf Menschen hinsichtlich jener Waffen und Munition, 
 a) die ihnen auf Grund ihres öffentlichen Amtes oder Dienstes von ihrer vorgesetzten 

österreichischen Behörde oder Dienststelle als Dienstwaffen zugeteilt worden sind oder 
 b) die den Gegenstand ihrer öffentlichen Amtstätigkeit oder öffentlichen Dienstverrichtung 

bilden oder 
 c) die sie auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder anderer gesetzlicher Bestimmungen 

im Bundesgebiet besitzen dürfen. 
(2) Personen, die nach den gewerberechtlichen Vorschriften befugt sind, im Bundesgebiet Waffen 

und Munition zu erzeugen, zu bearbeiten, instandzusetzen, zu vermieten oder Handel mit diesen zu 
treiben sowie die bei diesen beschäftigten Menschen, unterliegen hinsichtlich des Erwerbes, Besitzes, der 
Einfuhr und der Verwahrung von Waffen und Munition, die den Gegenstand ihrer Geschäftstätigkeit 
bilden, nicht diesem Bundesgesetz. § 37 bleibt unberührt. 

(3) Der Abs. 2 und § 46 Z 2 lit. b sind auf die Inhaber ausländischer entsprechender 
Gewerbeberechtigungen und die bei diesen beschäftigten Menschen nur dann anzuwenden, wenn sie im 
Besitz einer Bestätigung der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde über den Inhalt der 
Gewerbeberechtigung sind. Die Bestätigung ist mit einer Gültigkeitsdauer bis zu einem Jahr auszustellen. 
Bei der Durchführung des Verfahrens gilt § 39 Abs. 2a. 

(4) Auf Menschen, die nachweisen, dass ihnen im Rahmen eines Dienstverhältnisses zu einer 
Gebietskörperschaft von dieser Schusswaffen der Kategorie B als Dienstwaffen zugeteilt worden sind, 
oder denen im Rahmen einer völkerrechtlichen Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von 
Dokumenten gemäß Art. 12 Abs. 3 der Richtlinie über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von 
Waffen (91/477/EWG), ABl. Nr. L 256 vom 13.09.1991 S 51, ein waffenrechtliches Dokument 
ausgestellt worden ist, ist § 8 Abs. 7 nur anzuwenden, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, der 
Berechtigte könnte aus einem der in § 8 Abs. 2 genannten Gründe nicht verlässlich sein oder insbesondere 
unter psychischer Belastung dazu neigen, mit Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu 
verwenden. 

(4a) Auf Menschen, die eine Bestätigung der zuständigen Militärbehörde vorlegen, dass sie im 
Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung eine dem § 8 Abs. 7 entsprechende psychologische 
Testung bereits positiv absolviert haben, ist § 8 Abs. 7 nur anzuwenden, wenn Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, der Berechtigte könnte aus einem der in § 8 Abs. 2 genannten Gründe nicht verlässlich sein 
oder insbesondere unter psychischer Belastung dazu neigen, mit Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie 
leichtfertig zu verwenden. Sofern der Betroffene im Zeitpunkt der Antragstellung nicht in einem 
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